
Keine Abwägung
erforderlich!

Anregungen teilweise
berücksichtigt!

Keine Stellungnahme erforderlich

Durch die baulichen Erweiterungen des K2-Betriebes in den letzten Jahren
und dem Wegfall der o.g. Wohngebäude in der Umgebung ähnelt die
Gebietscharakteristik überwiegend einem gewerblich geprägten
Außenbereichsstandort.
lm Rahmen der Abwägung wurde geprüft, inwieweit ungeachtet der
Einordnung als Gewerbestandort eine Reduzierung der Emissionskontingente
zugunsten des Einwenders erfolgen kann.
Aufgrund der überwiegend gewerblichen Prägung des Standortes wird
tagsüber zunächst von dem Schutzanspruch eines Gewerbegebietes GE
ausgegangen; jedoch wurde zur Berücksichtigung derWohnnutzung der IRW
von 65 dB(A) um 3 dB(A) auf 62 dB(A) tags reduziert.
lm Nachtzeitraum überwiegt das Wohnen am Standort; daher wird, wie bisher
auch, vom Schutzanspruches eines Mischgebietes Ml ausgegangen.

Die Emissionskontingente (LEK) wie folgt reduziert und angepasst:
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Mit diesen reduzierten Emissionskontingenten wird zum einen den lnteressen
des Einwenders hinreichend Rechnung getragen, zum anderen aber auch die
Entwicklung als lnd ustriestandort sichergestellt.

Landratsamt Vogtlandkreis
Stellungnahme vom 1 5.05.2019

Gesamteinschätzung:
Zustimmung zur Reduzierung dei festzusetzenden Emissionskontingente
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Stellungnahme vom 21.05.201 9

Die Stadt Plauen und die beauftragten Schallschutzgutachterverkennen den
Charakter und damit den immissionsrechtlichen Schutzanspruch des
Grundstückes am lmmissionsort 8. Der Standort wird als tagsüber vornehmlich
gewerblich genutzter Standort eingestuft, dem tags nur der Schutzstandard
eines Gewerbegebiete5 zukommt.
Auf dem Grundstück findet eine Mischnutzung aus bestandsgeschütztem
Wohnen und Gewerbe statt. Dem Wohnhaus unseres Mandanten kommt
ganztägig - und damit auch tagsüber - der Schutzstandard eines Dorf-, Kem-
oder Mischgebietes gemäß Nr. 6.1 lit. d) der TA-Lärm zu.
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.Keine Abwägung
erforderlich

Anregungen teilweise
berücksichtigt!

Eine zweite Wohnnutzung wurde durch das FG Bauordnung geprlift, diese ist
bisher nicht genehmigt, die Genehmigungsfähigkeit einer anreiten Wohnung
wäre im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahren zu prüfen; daftlr ist ein
Bauantrag notwendig. lm Übrigen wurde mit der Reduzierung der
Emissionskontingente der (soweit genehmigten) Wohnnutzung am
Geweöestandort bereits hinreichend Rechnung getragen. Auf die
obenstehenden Ausführungen wird veruviesen.

Durch die baulichen Erweiterungen des Kfz-Betriebes in den letzten Jahren
und dem Wegfall der o.9. Wohngebäude in der Umgebung ähnelt die
Gebietscharakteristik überuiegend einem gewerblich geprägten
Au ßenbereichsstando rt.

lm Rahmen der Abwägung wurde gepräft, inwieweit ungeachtet der
Einordnung als Gewerbestandort eine Reduzierung der Emissionskontingente
zugunsten des Einwenders erfolgen kann.
Aufgrund der ilberwiegend gewerblichen Prägung des Standortes wird
tagsüber zunächst von dem Schutzanspruch eines Gewerbegebietes GE
ausgegangen; jedoch wurde zur Berticksichtigung derWohnnutzung der IRW
von 65 dB(A) um 3 dB(A) auf 62 dB(A) tags reduziert
lm Nachtzeitraum überuiegt das Wohnen am Standort; daher wird, wie bisher
auch, vom Schutzanspruches eines Mischgebietes Ml ausgegangen.

Die Emissionskontingente (LEK) wie folgt reduziert u4d angepasst:
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Die Schutzwürdigkeit des Wohnhauses ergibt sicfr auch daraus, dass die
Einliegerwohnung im Erdgeschoss des Hauses als Wohnung vermietet ist.

Wirtschaftsförderunosaussch uss
Stadtbau- und Umweltausschuss

Stadtrat
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Die Stadt Plauen und die beaufrragten Schallschutzgutachter verkennen den
Charakter und damit den immissionsrechtlichen Schutzanspruch des
Grundstückes am lmmissionsort 8. Der Standort wird als tagsilber vornehmlich
gewerblich genutzter Standort eingestuft, dem tags nur der Schutzstandard
eines Gewerbegebietes zukommt.
Auf dem Grundstück findet eine Mischnutzung aus bestandsgeschütztem
Wohnen und Gewerbe statt. Dem Wohnhaus unserer Mandantin kommt
ganztägig - und damit auch tagsüber - der Schutzstandard eines Dorf-, Kem-
oder Mischgebietes gemäß Nr. 6.1 lit. d) derTA-Lärm zu.

5

3von4

Abwägungstabelle Betroffene BBP Nr. 031 Regionaler Vorsorgestandort ,,lndustrie und Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teil 1" 29.05.2019 AnlagdS


